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I. Amtlicher Teil

Bildung

Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen 
zur Förderung von Investitionsmaßnahmen zur 

Unterstützung des Modellvorhabens „medienfit – 
Medienbildung und Medienentwicklungsplanung an 
Grundschulen im Land Brandenburg (2016 – 2018)“ 
im Rahmen der Implementation des Basiscurriculums 
Medienbildung (RL Medienbildung an Grundschulen)

Vom 25. November 2016
Gz.: 34-57400

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage

 Das Land Brandenburg gewährt nach Maßgabe dieser 
Richtlinie und der Verwaltungsvorschriften zu § 44 der 
Landeshaushaltsordnung (LHO) zur Umsetzung der 
Festlegungen in § 4 Abs. 2 i. V. m. § 2 Abs. 2 des Ge-
setzes zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und 
Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz) Zuwendungen zu den 
Kosten für notwendige Investitionen zur Unterstützung 
des Modellvorhabens „medienfit – Medienbildung und 
Medienentwicklungsplanung an Grundschulen im Land 
Brandenburg (2016 – 2018)“. 

 Die Zuwendungen des Landes werden in Form von Zu-
weisungen/Zuschüssen gewährt.

 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zu-
wendung besteht nicht. Vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehörde aufgrund ihres pflichtgemäßen Ermessens 
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.

2. Gegenstand der Förderung

 Zuwendungen können gewährt werden für erforderliche 
Umbaumaßnahmen und Ausstattungsinvestitionen, die 
der Unterstützung der Medienbildung an Grundschulen 
dienen.

 Förderfähig sind investive Maßnahmen, die die Verbes-
serung der technischen Rahmenbedingungen zur päda-
gogischen Umsetzung des Basiscurriculums Medienbil-
dung des neuen Rahmenlehrplans in den im Rahmen des 
Modellprojektes vom Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport ausgewählten Referenzschulen und Netzwerk-
schulen fördern.

 Hierzu gehören insbesondere die Einrichtung einer (W-)
LAN-Infrastruktur, die Anschaffung mobiler Endgeräte 
(Tablets, Notebooks) zur schulischen Nutzung durch die 
Schülerinnen und Schüler, interaktiver Tafeln, von Vi-
deoprojektoren sowie Film- und Fotokameras.

 Ggf. aus der Anschaffung von Ausstattung oder durch 
Umbaumaßnahmen entstehende Folgekosten sind im 
Rahmen dieser Richtlinie nicht förderfähig. 

3. Zuwendungsempfänger

 Antragsberechtigt sind Schulträger gemäß § 100 Abs. 1 
und 2 Brandenburgisches Schulgesetz (BbgSchulG) so-
wie freie Träger von genehmigten Ersatzschulen, in de-
ren Trägerschaft sich die am Modellvorhaben „medien-
fit – Medienbildung und Medienentwicklungsplanung an 
Grundschulen im Land Brandenburg (2016 – 2018)“ teil-
nehmenden Schulen befinden. Eine Antragstellung kann 
ausschließlich für die im Rahmen des Modellvorhabens 
ausgewählten Referenzschulen und Netzwerkschulen er-
folgen. 

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Zuwendungsfähig sind ausschließlich Maßnahmen an 
Standorten, die in den gemäß § 102 Abs. 5 BbgSchulG 
genehmigten Schulentwicklungsplänen mittel- bis lang-
fristig als gesichert ausgewiesen sind und die im Rahmen 
des Modellvorhabens „medienfit – Medienbildung und 
Medienentwicklungsplanung an Grundschulen im Land 
Brandenburg (2016 – 2018)“ vom Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport ausgewählt wurden.

 Bei Schulen mit mehreren Grundschulstandorten ist le-
diglich eine Förderung am Hauptstandort möglich. 

 Bauliche Maßnahmen können nur gefördert werden, 
wenn sie bauplanungs- und bauordnungsrechtlich geneh-
migungsfähig sind. 

4.2 Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn eine weite-
re Förderung aus Mitteln der Strukturfonds der Euro- 
päischen Union in der Förderperiode 2014 – 2020 – 
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) 
SZ 16, dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die 
Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) – oder eine 
Förderung aus anderen Förderprogrammen der Euro- 
päischen Union oder aus anderen öffentlichen Mitteln für 
den genannten Zuwendungszweck erfolgt.

4.3 Weitere Zuwendungsvoraussetzungen sind das Vorliegen 
eines aktualisierten Medienbildungskonzeptes entspre-
chend des Basiscurriculums Medienbildung (einschließ-
lich des Erstentwurfes eines schulinternen Curriculums 
zum neuen Rahmenlehrplan), einer auf die Implemen-
tierung des Basiscurriculums Medienbildung bezogenen 
Fortbildungsplanung für das jeweils laufende Schuljahr 
sowie eines zwischen Schule und Schulträger abge-
stimmten Medienentwicklungsplanes zur Optimierung 
der technischen Ausstattung der Schule.

5. Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungsart: Projektförderung
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5.2 Finanzierungsart: Festbetragsfinanzierung

5.3 Form der Zuwendung: Zuweisung/Zuschuss

5.4 Bemessungsgrundlage:

5.4.1 Zuwendungsfähig sind Investitionen in die unter Num-
mer 2 dargestellten Maßnahmen.

 
5.4.2 Die maximale Höhe der Zuwendung in Form einer Zu-

weisung/eines Zuschusses ergibt sich aus einem So-
ckelbetrag pro Schule von 20.000,00 EUR und einem 
Betrag von maximal 63,00 EUR pro Schüler/Schülerin. 
Die Höhe der Zuwendung kann grundsätzlich maximal 
70 Prozent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben und 
im Falle von Kommunen, die mit einem Haushaltssiche-
rungskonzept gemäß § 63 Abs. 5 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg arbeiten, maximal 90 Pro-
zent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben betragen. 
Als zuwendungsfähige Gesamtausgaben gelten alle zur 
Durchführung der geförderten Maßnahme notwendigen 
und angemessenen Ausgaben, die im Rahmen der schul- 
und ggf. baufachlichen Prüfung ermittelt und durch die 
Bewilligungsbehörde anerkannt worden sind. 

5.4.3 Die zuwendungsfähigen Gesamtausgaben ergeben sich, 
soweit keine Kostenrichtwerte festgelegt worden sind, 
aus den in den Planungsunterlagen tatsächlich nachge-
wiesenen und ggf. baufachlich anerkannten Ausgaben 
für die einzelnen förderfähigen Kostengruppen. Als Be-
messungsgrundlage für die Ermittlung der zuwendungs-
fähigen Gesamtausgaben sind die Kostengruppen der 
DIN 276 zugrunde zu legen.

5.4.4 Leistungen Dritter werden auf die Höhe der zuwen-
dungsfähigen Gesamtausgaben angerechnet.

6. Sonstige Zuwendungsbestimmungen

 Bei Baumaßnahmen sind die VV Nr. 6 zu § 44 LHO zu 
beachten. 

6.1 Im Zuwendungsbescheid ist die Dauer der Zweckbin-
dung, wie folgt, festzusetzen:

 Alle mit Hilfe der Zuwendung beschafften oder herge-
stellten unbeweglichen Gegenstände sind zehn Jahre, alle 
beweglichen Gegenstände über 410,00 Euro sind fünf 
Jahre und alle beweglichen Gegenstände bis 410,00 Euro 
sind zwei Jahre für den Zuwendungszweck gebunden. Die 
Verwendung der Gegenstände innerhalb der vorgenann-
ten Zeiträume für andere Zwecke bedarf der vorherigen 
Zustimmung der Bewilligungsbehörde. Nach Ablauf der 
Fristen kann über die Gegenstände frei verfügt werden.

7. Verfahren

 Das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS) 
ist im Bewilligungsverfahren die Bewilligungsbehörde. 

7.1 Antragsverfahren

7.1.1 Anträge auf Gewährung einer Zuwendung sind laufend 
ohne Fristen in zweifacher Ausfertigung unter Verwen-
dung der Muster gemäß Anlage 1 zu dieser Richtlinie an 
das MBJS zu richten. Dem Antrag sind folgende Unterla-
gen beizufügen: Medienbildungskonzept einschließlich 
Erstentwurf eines schulinternen Curriculums, eine auf 
die Implementierung des Basiscurriculums Medienbil-
dung bezogene Fortbildungsplanung für die Lehrkräfte 
für das jeweils laufende Schuljahr, ein zwischen Schule 
und Schulträger abgestimmter Medienentwicklungsplan 
zur Optimierung der technischen Ausstattung, ein Schul-
konferenzbeschluss über die Zustimmung zur Beantra-
gung von Fördermitteln im Rahmen dieser Richtlinie, 
ein Nachweis über den zu leistenden Eigenanteil sowie 
ggf. darüber, dass die beantragende Kommune mit ei-
nem Haushaltssicherungskonzept gemäß § 63 Abs. 5 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg arbeitet.

7.1.2 Die ggf. notwendige baufachliche Prüfung der Baupla-
nungsunterlagen erfolgt grundsätzlich durch die zuständi-
gen bautechnischen Dienststellen der Gemeinden (GV).

7.1.3 Die Finanzierung des Eigenanteils der zu fördernden 
Maßnahme muss sichergestellt und gegenüber der Be-
willigungsbehörde nachgewiesen werden.

7.1.4 Die Maßnahme darf erst nach Vorlage des Bewilligungs-
bescheides begonnen werden. Ausnahmen bedürfen der 
vorherigen Zustimmung durch das MBJS. 

 Beginn der Ausstattungsmaßnahme ist grundsätzlich der 
Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Liefe-
rungs- und Leistungsvertrages.

7.1.5 Die fachliche Beurteilung der Anträge und Auswahl der 
Zuwendungsempfänger erfolgt durch das MBJS. Die 
Prüfung der Anträge erfolgt insbesondere anhand folgen-
der Kriterien:

- Nachgewiesene Standortsicherheit
- Passung der ausstattungsseitigen und/oder baulichen 

Maßnahmen zum pädagogischen Medienbildungs-
konzept auf der Grundlage des Schulprogramms so- 
wie der Vorgaben des neuen Rahmenlehrplans Ber-
lin-Brandenburg für die Jahrgangsstufen 1 - 10

7.2 Bewilligungsverfahren

 Die Entscheidungen der Bewilligungsbehörde ergehen 
auf der Grundlage dieser Richtlinie und des Verwaltungs-
verfahrensgesetzes für das Land Brandenburg. Liegen 
die Zuwendungsvoraussetzungen nicht vor oder stehen 
Haushaltsmittel nicht in ausreichendem Umfang zur Ver-
fügung, erteilt die Bewilligungsbehörde einen ablehnen-
den Bescheid.

7.3 Anforderungs- und Auszahlungsverfahren

7.3.1 Der Mittelabruf richtet sich nach den Nummern 1.4.3 
und 1.4.4 der Anlage (ANBest-G) zu VVG Nr. 5.1 zu 
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§ 44 LHO bzw. Nummer 1.4 der Anlage 2 (ANBest-P) 
zu VV Nr. 5.1 zu § 44 LHO. Die Mittelabrufe sind mit 
den entsprechenden Nachweisen dem Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport zu übergeben.

7.4. Verwendungsnachweisverfahren

7.4.1 Die Verwendung der Zuwendung ist gemäß den Rege-
lungen in Nummer 7 der Anlage (AN-Best-G) zu VVG 
Nr. 5.1 zu § 44 LHO bzw. in Nummer 6 der Anlage 2 
(ANBest-P) zu VV Nr. 5.1 zu § 44 LHO nachzuweisen. 
Innerhalb von sechs Monaten nach Erfüllung des Zuwen-
dungszweckes, spätestens jedoch nach Ablauf des sechs-
ten auf den Bewilligungszeitraum folgenden Monats, ist 
der Bewilligungsbehörde die Verwendung der Zuwen-
dung für jede Maßnahme gesondert nachzuweisen (Ver-
wendungsnachweis). Der Verwendungsnachweis besteht 
je Vorhaben aus einem Sachbericht und einem zahlenmä-
ßigen Nachweis.

7.4.2 Jeder Zuwendungsempfänger hat zu bescheinigen, dass 
die gewährten Zuwendungen zweckentsprechend, wirt-
schaftlich und sparsam verwendet wurden. Für die Be-

willigung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung 
sowie für den Nachweis und die Prüfung der Verwen-
dung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung 
des Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der 
gewährten Zuwendung gelten die VV/VVG zu § 44 
LHO, soweit nicht in dieser Förderrichtlinie Abweichun-
gen zugelassen worden sind. 

8. Geltungsdauer

 Diese Förderrichtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Dezem-
ber  2016 in Kraft und gilt bis zum 31. Dezember 2019. 

Potsdam, den 25. November 2016

Der Minister für Bildung, Jugend und Sport

Günter Baaske 
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Anlage 1

Antrag auf Gewährung einer Zuwendung

Antragssteller:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antragsdatum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Eingangsdatum:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ministerium für Bildung, Jugend und Sport
Referat 34 SG 2
Heinrich-Mann-Allee 107
14473 Potsdam

        
Bezug: Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Investitionsmaßnahmen zur Unterstützung des Modell-

vorhabens „medienfit – Medienbildung und Medienentwicklungsplanung an Grundschulen im Land Brandenburg (2016 – 
2018)“ im Rahmen der Implementation des Basiscurriculums Medienbildung (RL Medienbildung an Grundschulen)

1. Antragsteller:

Name/Bezeichnung des Schulträgers:

Rechtsform:

Anschrift (Straße/PLZ/Ort/Kreis):

Ansprechpartner (Name, Telefon-Nr., Fax-Nr., 
E-Mail-Adresse):

Gemeindekennziffer:

Bankverbindung
     IBAN:
     BIC:
     Bezeichnung des Kreditinstituts:

Landesplanerische Kennzeichnung:
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2. Maßnahme

Bezeichnung der Maßnahme mit Schulnummer und Schulname 
(ausführliche Maßnahmebeschreibung ggf. im Anhang):

Angesprochener Zuwendungsbereich: RL Medienbildung an Grundschulen

Art der Maßnahme (bauliche Maßnahme/
Ausstattungsmaßnahme): 

Maßnahmeort:

Vorgesehener Durchführungszeitraum: von/bis (Monat/Jahr):

3. Gesamtkosten

3.1 Lt. beiliegender Kostenberechnung in Euro:

3.2 Beantragte Zuwendung in Euro (Zuweisung/Zuschuss):

4. Finanzierungsplan - in Euro - 

Kassenwirksamkeit
Gesamtkosten 2017 2018 2019 u. folgend.

1 2 3 4 5

4.1 Gesamtkosten 

4.2 Eigenanteil

4.3 Leistungen Dritter (ohne öffentl. Förderung)

4.4 Beantragte/bewilligte öffentl. Förderung Dritter
durch .........................
(ohne Nr. 4.3 und 4.5.)

4.5 
 

Beantragte Zuwendung 
(Zuweisung/Zuschuss)
(= Nr. 3.2)
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5. Beantragte Zuwendung/Förderung

Zuwendungsbereich Zuweisung/Zuschuss 
Euro

V. H. d. 
Gesamtkosten

1 2 3

Summe: (= Nr. 4.5)

6. Begründung

6.1 Zur Notwendigkeit der Maßnahme 
(Allgemein: Z. B. Schüler- und Klassenentwicklung (Standortsicherheit), Konzeption zur langfristigen Entwicklung und Nutzung 
(Nachhaltigkeit), Zusammenhang mit anderen Maßnahmen im gleichen Aufgabenbereich im Jahr der Durchführung bzw. in den 
Vor- bzw. Folgejahren, alternative Möglichkeiten, Nutzen u. a. m., konzeptionelle Begründung der Maßnahme, Ausführungen zur 
Passung der Ausstattung zum pädagogischen Medienbildungskonzept und zum Fortbildungskonzept im Bereich Medienbildung) 

- ggf. ausführliche Darstellung als Anlage -

6.2. Zur Notwendigkeit der Förderung und zur Finanzierung
(Vorhandene Eigenmittel, Haushaltssituation des Antragsstellers, evtl. Förderung durch Dritte, Förderhöhe, besonderes Landesin- 
teresse an der Maßnahme, Versorgungsfunktion, alternative Finanzierungs- oder Fördermöglichkeiten)
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7. Finanz- und haushaltswirtschaftliche Auswirkungen

(Tragbarkeit der Folgekosten – jährliche Betriebs- und Nutzungskosten u. a. m.)

8. Erklärungen

Der Antragsteller erklärt, dass

8.1 mit der Maßnahme noch nicht begonnen wurde und auch vor Bekanntgabe des Zuwendungsbescheides nicht begonnen wird; als 
Vorhabensbeginn ist grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder Leistungsvertrages zu 
werten;

8.2 er im Rahmen dieser Maßnahme zum Vorsteuerabzug (nicht) berechtigt ist und dies bei der Berechnung der Gesamtkosten be-
rücksichtigt hat (Preise ohne Umsatzsteuer);

8.3 die geplanten Maßnahmen nicht bereits aus anderen Mitteln gefördert werden;

8.4 die in diesem Antrag (einschl. der Antragsunterlagen und Anlagen) gemachten Angaben vollständig und richtig sind.

9. Anlagen

 Medienbildungskonzept einschließlich Erstentwurf eines schulinternen Curriculums

 auf die Implementierung des Basiscurriculums Medienbildung bezogene Fortbildungsplanung für das jeweils laufende Schuljahr

 zwischen Schule und Schulträger abgestimmter Medienentwicklungsplan zur Optimierung der technischen Ausstattung der Schule

 Schulkonferenzbeschluss über die Zustimmung zur Beantragung von Fördermitteln im Rahmen dieser Richtlinie

 Aussagen zur Schulentwicklungsplanung (Auszug aus dem genehmigten Schulentwicklungsplan des Landkreises/der kreisfreien 
Stadt)

 Nachweis über den zu leistenden Eigenanteil

 ggf. Nachweis darüber, dass die beantragende Kommune mit einem Haushaltssicherungskonzept gemäß § 63 Abs. 5 der Kommu-
nalverfassung des Landes Brandenburg arbeitet

 ggf. Stellungnahme baufachliche Prüfung

 Bedarfsbegründung, Ausstattungskonzept, Nutzungskonzept

 ggf. Bauzeitenplan

 ggf. Erläuterungsbericht mit genauer Beschreibung der Bau- bzw. Ausstattungsmaßnahme und Ausführungsart

 Kostenberechnung, ggf. aufgegliedert in Kostengruppen nach DIN 276

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ort, Datum (Stempel) Rechtsverbindliche Unterschrift 
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10. Ergebnis der Antragsprüfung durch die zuständige bautechnische Dienststelle der Gemeinde

1. Nach Prüfung der dem Antrag beigefügten Pläne, Erläuterungen, Kostenberechnungen und sonstigen Unterlagen wird festge-
stellt, dass die Baumaßnahme den baulichen Anforderungen und hinsichtlich der Planung und Konstruktion den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit – nicht – entspricht. Die baufachliche Stellungnahme wurde beigefügt.

2. Für die Durchführung der Baumaßnahme hat der Antragsteller folgende Gesamtkosten veranschlagt:

. . . . . . . . . . . . . . . . Euro

3. Aufgrund der Prüfung wird folgender Betrag als angemessen erachtet:

. . . . . . . . . . . . . . . . Euro

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ort/Datum                                                                                              (Dienststelle/Unterschrift)

Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend und 
Sport und des Ministeriums der Justiz 

und für Europa und Verbraucherschutz 
für die Förderung von Maßnahmen zur 

Alphabetisierung und Grundbildung aus Mitteln 
des Europäischen Sozialfonds (ESF) im 

Förderzeitraum 2014 - 2020 

Vom 8. Dezember 2016
Gz.: 26-19210

1 Zuwendungszweck, Rechtsgrundlagen

1.1 Das Land gewährt nach Maßgabe dieser Richtli-
nie, der §§ 23 und 44 der Landeshaushaltsordnung 
(LHO) und der hierzu erlassenen Verwaltungsvor-
schriften (VV) sowie des Operationellen Programms 
des Landes Brandenburg für den Europäischen So-
zialfonds (ESF) 2014 - 2020, Prioritätsachse C, 
Investitionspriorität 3, Spezifisches Ziel 4 Zuwen-
dungen aus Mitteln des ESF für die Förderung der 

Alphabetisierung und Grundbildung Erwachsener 
im Land Brandenburg. Darüber hinaus sind in der 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden: die Verord-
nung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit 
gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 
Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen 
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des länd- 
lichen Raums und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmun-
gen über den Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den 
Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung 
(EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 320) und die Verordnung (EU) Nr. 
1304/2013 des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 17. Dezember 2013 über den Europäi-
schen Sozialfonds und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 1081/2006 des Rates (ABl. L 347 vom 
20.12.2013, S. 470).
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1.2 Ziel der Förderung ist die Verbesserung des Zugangs 
zum Lebenslangen Lernen durch Bildungsmaß-
nahmen, die Erwachsenen Lese- und Schreibkom-
petenzen vermitteln sowie Grundbildungsdefizite 
ausgleichen und damit Voraussetzungen für die Ver-
besserung erwerbsbezogener Kompetenzen schaffen. 
Die Förderung trägt zur Reduzierung des funktio-
nalen Analphabetismus im Land Brandenburg und 
zur Verbesserung der Beschäftigung und Beschäfti-
gungsfähigkeit bei. Das Programm schließt die Al-
phabetisierung und Grundbildung Erwachsener in 
Justizvollzugsanstalten ein. 

1.3 Auf die Gewährung der Zuwendung besteht kein 
Rechtsanspruch. Vielmehr entscheidet die Bewilli-
gungsbehörde auf Grund ihres pflichtgemäßen Er-
messens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmit-
tel.

1.4 Der Grundsatz der Gleichstellung von Frauen und 
Männern ist einzuhalten. Dabei ist das Gender-Main-
streaming-Prinzip anzuwenden, das heißt, bei der 
Planung, Durchführung, Begleitung und Bewertung 
von Maßnahmen sind ihre Auswirkungen auf die 
Gleichstellung von Frauen und Männern zu berück-
sichtigen. Die vorgesehenen gleichstellungsfördern-
den Aktionen sind im Förderantrag darzustellen und 
die erzielten Ergebnisse sind in der Berichtserstat-
tung zu dokumentieren. 

1.5 Der Grundsatz der Chancengleichheit und Nichtdis-
kriminierung im Hinblick auf Geschlecht, ethnische 
Herkunft, Religion oder Weltanschauung, eine Behin- 
derung, das Alter oder die sexuelle Ausrichtung ist 
einzuhalten. Die Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen zu den nach dieser Richtlinie unter-
stützten Maßnahmen ist zu berücksichtigen und auf 
verbesserte Teilhabemöglichkeiten hinzuwirken. Die 
vorgesehenen Aktionen sind im Förderantrag darzu-
stellen und die erzielten Ergebnisse in der Berichter-
stattung zu dokumentieren. 

2 Gegenstand der Förderung

 Gefördert werden: 

2.1 Regionale Grundbildungszentren

 Regionale Grundbildungszentren sind Organisations- 
einheiten, in denen Aufgaben zur Unterstützung der 
Alphabetisierung und Grundbildung auf regionaler 
Ebene wahrgenommen werden. Sie haben insbeson-
dere die folgenden Aufgaben: 

• die Öffentlichkeit und relevante Ansprechpartner 
über Analphabetismus zu informieren, 

• Betroffene und Personen aus deren Umfeld so-
wie Multiplikatoren zu sensibilisieren und zu be-
raten; über Bildungsangebote zu informieren und 
in Kurse zu vermitteln, dies schließt betroffene 
Geflüchtete ein,

• regionale Akteure mit dem Ziel zu vernetzen, 
Analphabetismus zu reduzieren und Grundbil-
dungskompetenzen zu verbessern sowie nied-
rigschwellige Zugänge zum Lernen (wie zum 
Beispiel Lernwerkstatt, Lerncafé, Selbsthilfe-
gruppen) anzubieten. 

• Die Regionalen Grundbildungszentren weisen 
einen profilbildenden Schwerpunkt aus. 

2.2 Koordinierungsstelle und Kurse

 Die Koordinierungsstelle begleitet die Kursangebote  
und berät die Bildungsanbieter unter Aspekten der 
Fachlichkeit und der Qualitätssicherung und unter-
stützt die Nutzung bereits entwickelter Kursmodelle 
durch die Bildungsanbieter. Zudem koordiniert sie 
das Kursangebot zur Alphabetisierung und Grundbil-
dung auf Landesebene und organisiert das Förderver-
fahren der Kurse nach den Nummern 2.2.1 und 2.2.2. 
Die Ausschreibung, vertragliche Umsetzung und lan-
desweite Organisation der Kurse erfolgt durch diese 
Stelle. Folgende Kurse werden durchgeführt:

2.2.1 Kurse zur Verbesserung der Alphabetisierung und 
Grundbildung für Brandenburgerinnen und Bran-
denburger ab 16 Jahren mit der Erstsprache Deutsch. 
Zur Zielgruppe gehören auch Zweisprachige, die zu-
nächst eine andere Sprache als Erstsprache erworben 
haben, aber Deutsch auf einem nahezu muttersprach-
lichen Niveau beherrschen.

 Diese Kurse vermitteln Lese- und Schreibkompe-
tenzen auf den alpha-level 1 - 4 und verbessern die 
Kompetenzen in den Bereichen: Rechnen; Compu-
ter; Lernen; Beruf, Familie und Soziales; Arbeitswelt 
und Finanzen; Recht; Basiswissen Englisch. Die 
Grundbildungskurse vermitteln neben Fachinhalten 
stets auch sinnverstehende Lese- und Schreibkennt-
nisse.

2.2.2 Kurse nach Nummer 2.2.1 für Inhaftierte am Lernort 
Justizvollzugsanstalt im Land Brandenburg. 

3 Zuwendungsempfänger

 Zuwendungsempfänger können sein 

3.1 Maßnahmen nach Nummer 2.1 juristische Personen 
des öffentlichen und privaten Rechts sowie rechtsfähi-
ge Personengesellschaften mit Sitz und Tätigkeitsbe-
reich im Land Brandenburg, insbesondere Landkreise 
und kreisfreie Städte, deren Weiterbildungseinrichtun-
gen sowie freie Träger oder deren Weiterbildungsein-
richtungen,

3.2 Maßnahmen nach Nummer 2.2 juristische Personen 
des öffentlichen und privaten Rechts sowie rechtsfä-
hige Personengesellschaften, die ihren Sitz und Tä-
tigkeitsbereich im Land Brandenburg haben, in der 
Weiterbildungsarbeit tätig und für die Alphabetisie-
rung und Grundbildung qualifiziert sind.
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genannten Bereichen. Den geförderten Kursen liegt 
jeweils ein Curriculum zugrunde, das dem Angebot 
beigefügt wird. Auf die vom Landesinstitut für Schu-
le und Medien bereitgestellten Curricula für Grund-
bildung ist im Antrag hinzuweisen. Sie müssen dem 
Antrag aber nicht gesondert beigefügt werden. Die 
Kurse können grundsätzlich bis zum Umfang von 
100 Unterrichtsstunden à 45 Minuten gefördert wer-
den. Kurse, die diesen Zeitumfang überschreiten, be-
dürfen der Zustimmung des für Bildung zuständigen 
Ministeriums. Bei Kursen am Lernort Justizvollzugs-
anstalt bedarf es der Zustimmung des für die Justiz 
zuständigen Ministeriums. Allgemeine Einführungs-
kurse zu den unter Nummer 2.2.1 genannten Inhalten 
entsprechen nicht den Anforderungen an Grundbil-
dungskurse.

4.2.2.2 Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer müssen 
zu Beginn und am Ende der Alphabetisierungskurse 
(Lesen, Schreiben und Rechnen) eine Lernstandsfest-
stellung durchlaufen. Personen, die vorzeitig Kurse 
beenden (Abbrecher), sind von der Lernstandsfest-
stellung am Ende des Kurses ausgenommen. Für die 
Durchführung der Lernstandsfeststellung können je 
Kurs zum Lesen, Schreiben und Rechnen zusätzlich 
bis zu vier Unterrichtsstunden angerechnet werden. 

4.2.2.3 Kurse, zu denen sich nicht mindestens fünf Personen 
angemeldet haben, können nicht gefördert werden. 

4.2.2.4 Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist von den 
Kursträgern eine kostenfreie Ausfertigung einer Teil-
nahmebescheinigung auszuhändigen. Ein verbindli-
ches einheitliches Muster wird mit dem Zuwendungs-
bescheid vorgegeben. 

4.2.2.5 Zur Umsetzung der Alphabetisierungs- und Grund-
bildungskurse gemäß Nummer 2.2.1 und 2.2.2 hat 
die Koordinierungsstelle mindestens einmal jährlich 
eine Vergaberunde durchzuführen.

5 Art und Umfang, Höhe der Zuwendung

5.1 Zuwendungsart:  Projektförderung
5.2 Finanzierungsart: Projekte nach Nummer 2.1 

Anteilfinanzierung  
  Projekte nach Nummer 2.2 

Fehlbedarfsfinanzierung 

5.3 Form der Zuwendung: Zuschuss

5.4 Bemessungsgrundlage:

5.4.1 Projekte nach Nummer 2.1 

 Für Grundbildungszentren werden förderfähige Ge-
samtausgaben in Höhe von bis zu 75 000 Euro pro 
Jahr veranschlagt. Diese setzen sich zusammen aus 
Personal- und Sachausgaben. Aus Mitteln des ESF 
können bis zu 80 Prozent der förderfähigen Gesamt-

4 Zuwendungsvoraussetzungen

4.1 Für Regionale Grundbildungszentren

 Die Regionalen Grundbildungszentren gemäß Num-
mer 2.1 weisen mit der Antragstellung ein Konzept 
und einen konkreten Arbeitsplan für die beantragte 
Laufzeit nach. Dieser gibt Auskunft über den profil-
bildenden Schwerpunkt und die Wahrnehmung der 
Aufgaben des Grundbildungszentrums in den Berei-
chen 

• Öffentlichkeitsarbeit und Information,
• Sensibilisierung von Multiplikatoren,
• Organisation von Unterstützung durch Beratung 

und Hilfestrukturen sowie Information über Bil-
dungsangebote und Vermittlung in Kurse,

• Zusammenarbeit und Vernetzung regionaler Ak-
teure,

• Angebot nichtkursförmiger Lerngelegenheiten.

 Die Verteilung der Grundbildungszentren soll ein re-
gional ausgewogenes Angebot schaffen. 

4.2 Für die Koordinierungsstelle und die Kurse

4.2.1 Voraussetzung für die Zuwendung an die Koordinie-
rungsstelle gemäß Nummer 2.2 sind Kenntnisse und 
Erfahrungen des Antragstellers in den Arbeitsberei-
chen

• Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit, 
• Ausübung landesweiter koordinierender Tätig-

keiten, 
• Projektmanagement und
• Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozial-

fonds oder ähnlicher Fonds.

 Der Nachweis erfolgt mit der Antragstellung.

 Mit der Vorlage eines Konzepts und Arbeitsplans 
weist der Antragsteller nach, wie die Anforderungen 
an die Koordinierungsstelle erfüllt werden, um die 
erfolgreiche Umsetzung des Projekts zu gewährleis-
ten.

4.2.2 Für das von der Koordinierungsstelle zu organisie-
rende Angebot an Alphabetisierungs- und Grundbil-
dungskursen gemäß den Nummern 2.2.1 und 2.2.2 
gilt Folgendes:

4.2.2.1 An den Kursen können Personen ab 16 Jahren mit 
Defiziten in den schriftsprachlichen Kompetenzen 
teilnehmen (alpha-level 1- 4), die ihren Wohnsitz im 
Land Brandenburg haben oder in einer Justizvoll-
zugsanstalt des Landes Brandenburg inhaftiert sind. 
Die Alphabetisierungskurse vermitteln Schreib- und 
Lesefertigkeiten auf den genannten alpha-level. Die 
Kurse sind für die Teilnehmenden kostenfrei. Grund-
bildungskurse vermitteln Schreib- und Lesefertigkei-
ten sowie Kompetenzen in den unter Nummer 2.2.1 
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6 Sonstige Zuwendungsbestimmungen

6.1 Die Zuwendungsempfänger sind verpflichtet, den für 
Bildung und für Justiz (für den Lernort Justizvoll-
zugsanstalt) zuständigen Ministerien und der Bewil-
ligungsbehörde auch außerhalb der Verwendungs-
nachweisprüfung Auskünfte zu erteilen, die für die 
Beurteilung des Erfolgs der Förderung erforderlich 
sind. 

6.2 Pflichten zur Information und Kommunikation 

 Gemäß Artikel 115 Absatz 3 und Anhang XII  
Ziffer 2.2.1 bis Ziffer 2.2.3 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 sind die Begünstigten der ESF-Förde-
rung verpflichtet, bei allen Informations- und Kom-
munikationsmaßnahmen auf die Unterstützung aus 
dem ESF hinzuweisen, während der Durchführung 
der Maßnahmen die Öffentlichkeit (insbesondere im 
Internet, gegenüber den Medien und durch Plakatie-
rung im Objekt) über die Unterstützung aus dem ESF 
zu informieren und die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer der geförderten Maßnahmen über die Finan-
zierung durch den ESF zu informieren. Dabei ist auf 
die Förderung des Ministeriums für Bildung, Jugend 
und Sport sowie des Ministeriums der Justiz und für 
Europa und Verbraucherschutz aus Mitteln des ESF 
so hinzuweisen, dass die fördernde Rolle des Lan-
des Brandenburg und der Europäischen Union für 
die Aktivitäten nach dieser Richtlinie zum Ausdruck 
gebracht wird. Dies ist auch in allen öffentlichkeits-
wirksamen Aktionen der Maßnahmen der Zuwen-
dungsempfänger zum Ausdruck zu bringen. Das vom 
Ministerium für Bildung, Jugend und Sport vorgege-
bene Logo ist zu verwenden. Detaillierte Angaben 
zu den Vorgaben sowie Arbeitshilfen und Unterstüt-
zungsangebote sind im „Merkblatt Information und 
Kommunikation für ESF-geförderte Vorhaben“ auf 
der Website www.esf.brandenburg.de in der Rubrik 
ESF Öffentlichkeitsarbeit 2014 - 2020 veröffentlicht. 
Das Merkblatt ist für die Zuwendungsempfänger ver-
bindlich.

6.3 Liste der Vorhaben

 Gemäß Artikel 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013 ist eine Liste der Vorhaben zu führen. 
Die Begünstigten der ESF-Förderung erklären sich 
bei Annahme der Finanzierung damit einverstanden, 
dass sie in die zu veröffentlichende Liste der Vorha-
ben aufgenommen werden.

 Es werden folgende Daten aller Vorhaben veröffent-
licht:

a) Name des Begünstigten (Nennung ausschließlich 
von juristischen Personen und nicht von natürli-
chen Personen),

b) Bezeichnung des Vorhabens,
c) Zusammenfassung des Vorhabens,

ausgaben, höchstens jedoch 60 000 Euro, gefördert 
werden. Die Kofinanzierung erfolgt durch den Zu-
wendungsempfänger und beträgt mindestens 20 Pro-
zent der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben.

 Die förderfähigen Ausgaben bestehen aus

a) den direkten Personalausgaben, die die Ausga-
ben für eigenes Personal und für Honorarkräfte 
umfassen, wobei Honorarkräfte ausschließlich 
für die in Nummer 4.1 definierten Aufgaben ein-
gesetzt werden können, sowie

b) einer Pauschale nach Artikel 14 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1304/2013 für alle restlichen 
Ausgaben einschließlich der Beiträge zu den Be-
rufsgenossenschaften in Höhe von 16,5 Prozent 
der direkten Personalausgaben nach Buchstabe a.

5.4.2 Projekte nach Nummer 2.2

5.4.2.1 Zuwendungsfähig für die Tätigkeit der Koordinie-
rungsstelle sind jährlich Personal- und Sachausgaben 
bis zu einer Gesamthöhe von 75 000 Euro.

 Personalausgaben werden bis zur Gesamthöhe von 
65 000 Euro gefördert. Nachgewiesene Sachaus-
gaben können bis zu einer Gesamthöhe von 10 000 
Euro gefördert werden. Die Gesamtausgaben umfas-
sen auch die Ausgaben für die fachliche Begleitung 
der Auftragnehmer. 

5.4.2.2  Für das von der Koordinierungsstelle zu organisie-
rende Angebot an Alphabetisierungs- und Grundbil-
dungskursen gemäß den Nummern 2.2.1 und 2.2.2 
gilt Folgendes:

5.4.2.2.1 Der Höchstbetrag für die Förderung einer nachge-
wiesenen Unterrichtsstunde wird für Maßnahmen 
nach Nummer 2.2.1 im Amtsblatt des Ministeriums 
für Bildung, Jugend und Sport und für Maßnahmen 
nach Nummer 2.2.2 im Justizministerialblatt jährlich 
festgelegt und bekanntgegeben. 

5.4.2.2.2 Die Unterrichtsstunde eines Kurses nach den Num-
mern 2.2.1 und 2.2.2 umfasst jeweils 45 Minuten. 
Die Ausgaben für die Lernstandsfestellung können 
entsprechend bei Kursen zum Lesen, Schreiben und 
Rechnen zusätzlich mit bis zu vier Unterrichtsstun-
den à 45 Minuten pro Kurs berücksichtigt werden. 
Der Nachweis über die durchgeführten Stunden wird 
mit der Vorlage der Teilnehmerlisten erbracht. 

5.4.2.2.3 Die Förderung aus Mitteln des Europäischen Sozi-
alfonds beträgt maximal 80 Prozent der ESF-zu-
wendungsfähigen Gesamtausgaben. Die nationale 
Kofinanzierung in Höhe von mindestens 20 Prozent 
erfolgt aus Mitteln des Landes. Für Kurse am Lernort 
Justizvollzugsanstalten wird die nationale Kofinan-
zierung über die Ausbildungsbeihilfe erbracht. 
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 Auf dieser Grundlage sind entsprechend Zuwen-
dungsbescheid bei Eintritt und Austritt der Teilneh-
menden in die/aus der Maßnahme die erforderlichen 
personenbezogenen Daten zu erheben und über das 
Webportal an die ILB zu übermitteln. Auf gleichem 
Wege sind zum Maßnahmebeginn und -ende ergän-
zende projektbezogene Angaben zu übermitteln. Ins-
besondere müssen die Zuwendungsempfänger die 
erforderlichen Projektdaten zur finanziellen und ma-
teriellen Steuerung in das bei der ILB eingerichtete 
IT-System regelmäßig eintragen. Die Zuwendungs-
empfänger sind zudem verpflichtet, mit den für das 
Monitoring und die Evaluierung der Förderungen 
beauftragten Stellen zusammenzuarbeiten. Weitere 
Hinweise zu den Pflichten der Zuwendungsempfän-
ger hinsichtlich Monitoring und Evaluation der För-
derung stellt die ILB im Webportal zur Verfügung. 

 Fehlende Daten können für den Zuwendungsemp-
fänger Zahlungsaussetzungen bis hin zur Aufhebung 
der Bewilligung zur Folge haben.

6.5 Es sind die Fördergrundsätze für den ESF im Land 
Brandenburg in der Förderperiode 2014 - 2020 zu 
beachten.

7 Verfahren

7.1 Antragsverfahren

7.1.1 Anträge auf Förderung für Maßnahmen nach den 
Nummern 2.1 und 2.2 sind einschließlich der er-
forderlichen Anlagen über das Internetportal der 
Bewilligungsbehörde ILB zu stellen (siehe Online-
Antragsverfahren unter www.ilb.de). 

 Für Anträge auf Förderung der Grundbildungszent-
ren gemäß Nummer 2.1 endet die Antragsfrist für den 
Förderzeitraum 1. April 2017 bis 31. Dezember 2020 
am 31. Dezember 2016.

 Für Anträge auf Förderung der Koordinierungsstel-
le gemäß Nummer 2.2 endet die Antragsfrist für den 
Förderzeitraum 1. August 2017 bis 31. Dezember 
2020 am 31. März 2017.

 Den Anträgen zu den Nummern 2.1 und 2.2 sind fol-
gende Unterlagen beizufügen:

a) ausführliche Konzeption, 
b) Arbeits- und Zeitplan,  
c) personelle Ausstattung und Arbeitsbereiche, 
d) Nachweis über Erfahrungen und Kenntnisse in 

der Alphabetisierungs- und Grundbildungsarbeit,
e) Nachweis über ein Qualitätsmanagement.

 Antragsteller nach Nummer 2.1 versichern, dass sie 
Besucherinnen und Besuchern den Zugang zu einer 
einschlägigen Lernplattform, zum Beispiel ich-will-
lernen.de, gewähren.

d) Datum des Beginns des Vorhabens,
e) Datum des Endes des Vorhabens (voraussichtli-

ches Datum des Abschlusses der konkreten Ar-
beiten oder der vollständigen Durchführung des 
Vorhabens).

f) Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben des 
Vorhabens,

g) Kofinanzierungssatz der Europäischen Union pro 
Prioritätsachse des Operationellen Programms 
für den ESF im Land Brandenburg,

h) Postleitzahl des Vorhabens oder andere angemes-
sene Standortindikatoren,

i) Land,
j) Bezeichnung der Interventionskategorie für das 

Vorhaben gemäß Artikel 96 Absatz 2 Unterab-
satz 1 Buchstabe b Ziffer vi der Verordnung (EU) 
Nr. 1303/2013.

6.4 Zur Antragsbearbeitung, zur fortlaufenden Beurtei-
lung der Entwicklung der Förderung, zur beglei-
tenden und abschließenden Erfolgskontrolle sowie 
zur Begleitung, Bewertung, Finanzverwaltung und 
Überprüfung/Prüfung der Förderung gemäß beste-
hender und vorbehaltlich noch zu erlassender EU-
Bestimmungen für den Strukturfondsförderzeitraum 
2014 - 2020 erfasst und speichert die Investitions-
bank des Landes Brandenburg (ILB) statistische Da- 
ten, einschließlich Angaben zu den einzelnen Teil-
nehmenden, in elektronischer Form. Das betrifft 
insbesondere Informationen zum Antragsteller/Zu-
wendungsempfänger, den beantragten/geförderten 
Maßnahmen sowie den geförderten Unternehmen 
und Personen (Teilnehmende).  

 Mit seinem Antrag erklärt sich der Antragstellende 
damit einverstanden, die notwendigen Daten für die 
Projektbegleitung, Projektbewertung/Evaluierung, 
Projektfinanzverwaltung und Überprüfung/Prüfung 
zu erheben, zu speichern und an die beauftragten 
Stellen weiterzuleiten. Die Erfüllung der Berichts-
pflichten und Erhebung und Verarbeitung der Daten 
ist wesentliche Fördervoraussetzung und notwendig 
für den Abruf von Fördermitteln des Landes Bran-
denburg bei der Europäischen Kommission und de-
ren Auszahlung an die Fördermittelempfänger.

 Die Zuwendungsempfänger sind verpflichtet, die in 
Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 ge-
nannten sowie weitere programmrelevante Daten zu 
erheben und dem Zuwendungsgeber zu vorgegebe-
nen Zeitpunkten zu übermitteln. Dazu erheben die 
Zuwendungsempfänger die Daten bei den am Projekt 
Teilnehmenden und am Projekt beteiligten Partnern. 
Insbesondere die am Projekt Teilnehmenden werden 
durch den Zuwendungsempfänger über die Notwen-
digkeit, die Rechtmäßigkeit und den Umfang der Da-
tenerhebung und -verarbeitung informiert und dieser 
holt die entsprechenden Einverständnisse ein. Die 
Daten bilden die Grundlage für die Erfüllung der Be-
richtspflichten der ESF-Verwaltungsbehörde gegen-
über der Europäischen Kommission.
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- Anzahl von Besucherinnen und Besuchern von 
Lernangeboten und Nutzerrinnen und Nutzern 
der Lernplattform,

- Nachweis über die Teilnahme an fachspezifischer 
Fortbildung, 

- Nachweis zur Qualitätssicherung, 
- Umsetzung des Profilschwerpunkts.

 Für Maßnahmen nach Nummer 2.2

- Dokumentation der Vergabeverfahren, 
- tabellarische Übersicht über durchgeführte Kur-

se,
- durchgeführte Maßnahmen der Koordinierungs-

stelle zur fachlichen Begleitung, 
- durchgeführte Maßnahmen zur Qualitätssiche-

rung.

7.5 Zu beachtende Vorschriften

 Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung 
der Zuwendung sowie für den Nachweis und die 
Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls er-
forderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides 
und die Rückforderung der gewährten Zuwendung 
gelten die VV zu § 44 LHO und die ANBest-EU, 
soweit nicht in dieser Richtlinie beziehungsweise 
im Zuwendungsbescheid Abweichungen zugelassen 
worden sind. 

 Über die Landeshaushaltsordnung hinaus gelten 
die Regelungen der EU für den Strukturfondsför-
derzeitraum 2014 - 2020 (EU-Verordnungen, die 
dazugehörenden delegierten Rechtsakte und Durch-
führungsbestimmungen) in der zum Zeitpunkt der 
Entscheidung jeweils geltenden Fassung. Daraus 
ergeben sich Besonderheiten, insbesondere hinsicht-
lich der Auszahlung, des Abrechnungsverfahrens, 
der Aufbewahrungsfristen und der Prüfrechte, die im 
Zuwendungsbescheid den Zuwendungsempfängern 
im Einzelnen mitgeteilt werden.

 Die Bewilligungsbehörde ist berechtigt, Bücher, Be-
lege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufordern 
sowie die Verwendung der Zuwendung durch örtli-
che Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte 
prüfen zu lassen. Der Zuwendungsempfänger hat die 
erforderlichen Unterlagen bereitzuhalten und die not-
wendigen Auskünfte zu erteilen.

 Der Landesrechnungshof ist gemäß § 88 Absatz 1 
und § 91 LHO zur Prüfung berechtigt. Des Weiteren 
sind der Europäische Rechnungshof, die Europäische 
Kommission, die für den ESF in Brandenburg zu-
ständige Verwaltungs-, Bescheinigungs- und Prüfbe-
hörde sowie deren beauftragte Dritte berechtigt, bei 
dem Zuwendungsempfänger beziehungsweise wenn 
Mittel an Dritte weitergeleitet wurden auch bei die-
sen zu prüfen. Die Zuwendungsempfänger sind ver-
pflichtet, diesen Stellen im Rahmen der Überprüfung 

 Antragsteller zu Nummer 2.2 erbringen darüber hi-
naus Nachweise zu den unter Nummer 4.2.1 aufge-
führten Anforderungen.

7.1.2 Die Koordinierungsstelle hat für die jährlichen  Ver-
gaberunden nach Nummer 4.2.2.5 Vergabeverfahren 
durchzuführen und Aufträge für Alphabetisierungs- 
und Grundbildungskurse an Auftragnehmer gemäß 
den Nummern 2.2.1 und 2.2.2 zu vergeben. Die 
Ausschreibung hat auf der elektronischen Bekannt-
machungsplattform vergabemarktplatz.brandenburg.
de zu erfolgen. Nach Ausschreibung sind Angebote 
für die Durchführung von Alphabetisierungs- und 
Grundbildungskursen an die Koordinierungsstelle zu 
richten. Name, Anschrift und Aufruf der Koordinie-
rungsstelle werden auf dem Portal der ILB bekannt 
gegeben.  

7.2 Bewilligungsverfahren

 Die Bewilligungsbehörde ILB entscheidet nach 
pflichtgemäßem Ermessen auf Grundlage der einge-
reichten Antragsunterlagen unter Einbeziehung der 
fachlichen Voten der für Bildung und Justiz zuständi-
gen Ministerien über die Gewährung der Förderung.

7.3 Mittelanforderungs- und Auszahlungsverfahren

 Die Auszahlung der Zuwendung für Maßnahmen 
erfolgt nach Mittelanforderung gemäß Nummer 1.4 
der Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwen-
dungen für aus den EU-Fonds (EFRE, ELER, EMFF 
und ESF) finanzierten Vorhaben in der Förderperiode 
2014 bis 2020 (ANBest-EU) im Vorschussprinzip. 

 Die Anforderung der Mittel erfolgt online über das 
Internetportal der ILB. Für die Anforderung bewil-
ligter Zuwendungen ist das dort bereitgestellte For-
mular „Mittelanforderung“ zu verwenden.

7.4 Verwendungsnachweisverfahren

 Es ist ein Verwendungsnachweis nach Nummer 6 ff. 
ANBest-EU einzureichen. Die Einreichung erfolgt 
online über das Internetportal der ILB.

 Alle Zuwendungsempfänger sind verpflichtet unauf-
gefordert zur Erfolgskontrolle jährliche Sachberichte 
mit folgenden zusätzlichen Angaben vorzulegen.

 Für Maßnahmen nach Nummer 2.1 

- quantitative und qualitative Aussagen zu Maß-
nahmen zur Öffentlichkeitsarbeit und Informati-
on und Dokumentation,

- Anzahl und Beschreibung erreichter Multiplika-
toren,

- Anzahl durchgeführter Beratungen, 
- Anzahl und Beschreibung von Begleitmaßnah-

men und Netzwerkarbeit, 
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des Europäischen Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2014 -  
2020 vom 8. Dezember 2016 wird für das Jahr 2017 der fol-
gende Höchstbetrag für die Förderung je Unterrichtsstunde 
festgelegt:

Die Durchführung eines Kurses gemäß Nummer 2.2.1 wird mit 
bis zu 35 Euro pro nachgewiesene Unterrichtsstunde gefördert. 
Der genannte Höchstbetrag ist ab der ersten Vergabe, die ab 
1. Dezember 2016 durch Bekanntmachung begonnen wird, an-
zuwenden. Kurse aus bereits abgeschlossenen oder zuvor be-
gonnenen Vergaben sind von dieser Regelung nicht betroffen.

Sport

Rundschreiben 13/16

Vom 6. Dezember 2016
Gz.: 24.2-83112

Dienstreisen von Lehrkräften im Bereich der sportlichen 
Begabungsförderung an den Spezialklassen/Spezialschulen 
Sport (Lehrertrainerinnen und Lehrertrainer)

Mit diesem Rundschreiben werden die wesentlichen Grundsät-
ze und Zuständigkeiten für Dienstreisen der Lehrertrainerinnen 
und Lehrertrainer zur Umsetzung der schulinternen Lehrpläne 
im Rahmen der sportlichen Begabungsförderung bekannt gege-
ben sowie das Antragsverfahren, die Reisekostenerstattung und 
das Abrechnungsverfahren geregelt.

Rechtsgrundlagen für die Erstattung von Auslagen für Dienst-
reisen sind das Bundesreisekostengesetz (BRKG) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie die nachfolgenden Regelungen:

1. Dienstreisen

1.1 Die Dienstreisen einer Lehrertrainerin oder eines Lehrer-
trainers dienen der Umsetzung der schulinternen Lehrpläne 
(SILP) und beziehen sich auf die Begleitung von Schülerin-
nen und Schülern zu Wettkämpfen und die Durchführung 
von Trainingslagern. Die Genehmigung einer Dienstreise 
muss grundsätzlich vor deren Antritt vorliegen.

1.2 Die Dienstreisen einer Lehrertrainerin oder eines Lehrer-
trainers dürfen nur genehmigt werden, wenn sie dienstlich 
notwendig sind, das heißt der konkrete Wettkampf oder das 
konkrete Trainingslager wurde zu Beginn des Kalenderjah-
res mit dem schriftlichen Votum des Lenkungsstableiters in 
der Jahresplanung schriftlich vermerkt. Der Jahresplan der 
Spezialschule oder Spezialklasse Sport muss bis zum 1.12 
des Vorjahres dem Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport vorliegen.

1.3 Zusätzliche - von der Jahresplanung abweichende - Maß-
nahmen können durch die Schulleiterin oder den Schullei-
ter genehmigt werden, sofern hierzu ein positives Votum 
durch den Olympiastützpunkt vorliegt und dem Land keine 
zusätzlichen Kosten entstehen.

Einblick in die Geschäftsunterlagen und Zugang zu 
den Geschäftsräumen zu gewähren und alle in Zu-
sammenhang mit der Verwendung der Zuwendung 
stehenden Auskünfte zu erteilen.

7.6 Subventionserhebliche Tatsachen

 Gemäß dem Brandenburgischen Subventionsgesetz 
vom 11. November 1996 (GVBI. I S. 306) gelten für 
Leistungen nach Landesrecht, die Subventionen im 
Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) sind, 
die §§ 2 bis 6 des Gesetzes gegen missbräuchliche 
Inanspruchnahme von Subventionen vom 29. Juli 
1976 (BGBI. I S. 2034, 2037).

 Die Bewilligungsbehörde hat gegenüber den Antrag-
stellern in geeigneter Weise deutlich zu machen, dass 
es sich bei den Zuwendungen in der gewerblichen 
Wirtschaft um Subventionen im Sinne von § 264 
StGB handelt. Die subventionserheblichen Tatsachen 
im Sinne des § 264 StGB werden dem Zuwendungs-
empfänger im Rahmen des Antrags- und Bewilli-
gungsverfahrens als subventionserheblich bezeich-
net. 

8 Geltungsdauer

 Diese Richtlinie tritt mit Wirkung vom 1. Dezem-
ber 2016 in Kraft und am 31. Dezember 2020 außer 
Kraft.

 Die Richtlinie des Ministeriums für Bildung, Jugend 
und Sport und des Ministeriums der Justiz und für 
Europa und Verbraucherschutz für die Förderung von 
Maßnahmen zur Alphabetisierung und Grundbildung 
aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) im 
Förderzeitraum 2015 - 2020 vom 12. Dezember 2014 
(ABl. MBJS 2015 S. 2) tritt am 30. November 2016 
außer Kraft. 

Der Minister für Bildung,  Der Minister der Justiz und
Jugend und Sport  für Europa und Verbraucher-

schutz

Günter Baaske  Stefan Ludwig

Ergänzende Hinweise zu Punkt 5.4.2.2.1 der Richtlinie des 
Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport und des Mi-
nisteriums der Justiz und für Europa und Verbraucher-
schutz für die Förderung von Maßnahmen zur Alphabeti-
sierung und Grundbildung aus Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds (ESF) im Förderzeitraum 2014 - 2020 vom 
8. Dezember 2016 für das Jahr 2017 (Honorarhöhen 2017)

Gemäß Punkt 5.4.2.2.1 der Richtlinie des Ministeriums für Bil-
dung, Jugend und Sport und des Ministeriums der Justiz und 
für Europa und Verbraucherschutz für die Förderung von Maß-
nahmen zur Alphabetisierung und Grundbildung aus Mitteln 
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3.4 Erhält eine Lehrertrainerin oder ein Lehrertrainer des Am-
tes wegen eine Zuwendung von dritter Seite, so werden 
diese gem. § 3 Abs. 2 BRKG auf die erstattbaren Kosten 
angerechnet. Bei ganz oder teilweise unentgeltlicher Ver-
pflegung oder Unterkunft wird die Aufwandsvergütung ent-
sprechend dem in § 6 Abs. 2 BRKG genannten vom Hun-
dertsatz, mindestens jedoch in Höhe des Sachbezugswertes, 
gekürzt. 

3.5 Notwendige Fahrkosten werden im Rahmen des § 4 BRKG, 
jedoch nur in Höhe des auf die Lehrertrainerin oder den 
Lehrertrainer entfallenden Kostenanteils erstattet. Bei Füh-
rung eines Kleinbusses durch eine Lehrertrainerin oder ei-
nen Lehrertrainer müssen die Fahrtkosten im Rahmen der 
Gesamtfinanzierung des Wettkampfes oder des Trainings-
lagers dargestellt werden. Bei Bahnfahrten werden nur die 
Kosten der zweiten Wagenklasse erstattet. Erstattet werden 
maximal die tatsächlich entstandenen Kosten.

3.6 Bei der genehmigten Benutzung eines eigenen Privat-Kfz 
wird der oder dem Dienstreisenden als Auslagenersatz für 
jeden gefahrenen Kilometer eine Wegstreckenentschädi-
gung gewährt. Für die Berechnung der Wegstreckenent-
schädigung ist die verkehrsübliche Straßenverbindung 
maßgeblich. Die Wegstreckenentschädigung beträgt nach 
§ 5 Abs. 1 BRKG 20 Cent für jeden gefahrenen Kilometer, 
höchstens jedoch 130 Euro je Dienstreise. Eine Sachscha-
denhaftung des Landes Brandenburg ist in den Fällen des 
§ 5 Abs.1 BRKG grundsätzlich ausgeschlossen, weil die 
Benutzung des privaten Kraftfahrzeuges zur Durchführung 
der Dienstreise in alleiniger Entscheidung der/des Dienst-
reisenden liegt.

4. Abrechnungsverfahren bei Dienstreisen

4.1 Dienstreisen sollen umgehend nach Beendigung unter 
Vorlage der entsprechenden Einzelnachweise abgerechnet 
werden. Der Antrag auf Reisekostenvergütung wird der 
Reisekostenstelle zugeleitet. Für die Beantragung der Rei-
sekostenvergütung besteht eine Ausschlussfrist von sechs 
Monaten.

4.2 Der Abrechnungsvordruck soll von der oder dem Dienst-
reisenden sorgfältig und vollständig ausgefüllt und von der 
Sportkoordinatorin oder dem Sportkoordinator sachlich 
richtig gezeichnet werden. Alle Ausgaben müssen belegt, 
Veränderungen bei den Reisetagen und beim Reisemit-
tel schriftlich begründet werden. Die Abrechnungen der 
Dienstreisen können nur die tatsächlich entstanden Kosten 
der Lehrertrainerin oder des Lehrertrainers enthalten. Eine 
Abrechnung von schüler- oder materialbezogenen Ansät-
zen über Dienstreisekosten ist ausgeschlossen.

6.  Inkrafttreten, Außerkrafttreten

 Dieses Rundschreiben tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2017 in Kraft und tritt am 31. Dezember 2022 außer Kraft.

1.4 Die Kosten für Dienstreisen müssen so niedrig wie möglich 
gehalten und die Dauer der Dienstreise auf das zur Ausfüh-
rung des Dienstgeschäfts unumgängliche Maß beschränkt 
werden. Dienstreisende sind verpflichtet, sich vor Antritt 
über die zweckmäßigsten Beförderungs- und Übernach-
tungsmöglichkeiten zu informieren und dabei den Ablauf 
des Dienstgeschäfts im Rahmen ihrer Einflussmöglichkei-
ten und des Zumutbaren so zu gestalten, dass zusätzliche 
Reisetage vermieden werden.

1.5 Sofern die Dienstreise infolge einer Schulfahrt durchge-
führt wird, findet die VV-Schulfahrten und das Rundschrei-
ben 11/13 -13.12-30101- Anwendung.

2. Antragstellung bei Dienstreisen

2.1 Die Dienstreise einer Lehrertrainerin oder eines Lehrertrai-
ners muss rechtzeitig, in der Regel mindestens vier Wochen 
vor Reiseantritt bei dem jeweils zuständigen staatlichen 
Schulamt beantragt werden. In Punkt 1.16 des Dienstrei-
seantrages bestätigt, neben dem Sichtvermerk der Schullei-
terin oder des Schulleiters, die Sportkoordinatorin oder der 
Sportkoordinator die sachliche Richtigkeit des Antrages.

2.2  Dem Antrag soll eine Planung der Gesamtfinanzierung des 
Wettkampfes oder des Trainingslagers beigefügt sein.

2.3 Die Beantragung der Verwendung eines eigenen Privat-Kfz 
muss in Hinsicht der Einhaltung der VV Fürsorge- und Auf-
sichtspflicht und der Berücksichtigung der Wirtschaftlich-
keit begründet dargelegt werden. Dies gilt bei der Führung 
von Kleinbussen gemäß Nummer 3.5 entsprechend.

3. Reisekostenerstattung bei Dienstreisen

3.1 Für eintägige Dienstreisen erfolgt keine Erstattung von Ta-
gegeld oder einer Aufwandsentschädigung.

3.2 Für Dienstreisen im Rahmen eines mehrtägigen Trainings-
lagers erfolgt die Erstattung von Tage- und Übernachtungs-
geld in analoger Anwendung der Regelungen in Nr. 3, 4 
und 7 des Rundschreibens 11/13, d.h. es wird für die Ver-
pflegungsmehraufwendungen eine Aufwandsvergütung in 
Höhe von 6/10 des jeweils zustehenden Tagegeldes und für 
jede Nacht werden 6/10 des jeweils zustehenden Übernach-
tungsgeldes nach den Regelsätzen des BRKG gewährt. Der 
§ 7 Abs. 1 Satz 2 BRKG wird nicht angewendet. Für die 
Dauer der Benutzung eines Beförderungsmittels wird kein 
Übernachtungsgeld gewährt. Eine Kostenerstattung auf 
Grundlage der Regelsätze des BRKG kann aber erfolgen, 
wenn keine kostenreduzierenden Konditionen durch Ge-
meinschaftsunterkünfte oder -verpflegung genutzt werden 
können. Hierzu ist eine schriftliche Begründung der Sport-
koordinatorin oder des Sportkoordinators erforderlich. 
Über die Anwendung dieser Ausnahmeregelung entschei-
det das jeweils zuständige staatliche Schulamt im Rahmen 
der Antragstellung. 

3.3  Für Dienstreisen im Rahmen von mehrtägigen sportlichen 
Wettkämpfen werden die Regelungen des BRKG zum 
Tage- und Übernachtungsgeld angewendet.
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Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer 
geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit; Entscheidun-
gen über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der 
schulischen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramts-
kandidatinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung der 
Schulprofilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umset-
zung und Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der 
Schule als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grund-
lage eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundarstu-
fe I; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Sekundarstufe I.

Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusam-
menarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, 
der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durchset-
zungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; erwar-
tet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur 
Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land 
Brandenburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und Or-
ganisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rah-
menbedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung 
der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftigten be-
setzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG 
zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich 
Amtszulage bewertet.

Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß § 120 
Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchst-
dauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen  nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das

 Staatliche Schulamt Cottbus  
 Herr Boese
 Blechenstraße 1
 03046 Cottbus.

II. Nichtamtlicher Teil

Information über neue Verordnungen

Folgende Verordnungen wurden im Gesetz- und Verordnungs-
blatt II (Rechtsstand GVBl. II Nr. 64/2016) verkündet. 

Sie können unter http://bravors.brandenburg.de/de/vorschriften_ 
erweiterte_suche elektronisch eingesehen werden.

Bezeichnung: Verordnung über die Anerkennung auslän-
discher Lehrerqualifikationen

Kurzbezeichnung: Lehrerqualifikationsverordnung

Abkürzung: LQAV

Datum: 8. Dezember 2016

Fundstelle: GVBl. II Nr. 69

LINK-Gliederung: 78.40 (online)

Inkrafttreten: 1. November 2016

Außerkrafttreten: N.N.

ersetzt folgende Regelungen:

 Lehrerqualifikationsverordnung vom 
 10. Juni 2013 (GVBl. II Nr. 46) 

Stellenausschreibungen

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Cottbus ist vorbehalt-
lich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzungen 
beabsichtigt, die Stelle als Schulleiterin oder Schulleiter an 
der 

Oberschule mit Grundschule Ernst Legal Schlieben
Bahnhofstraße 3
04936 Schlieben

zum nächstmöglichen Zeitpunkt neu zu besetzen.

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleistung 
der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften; Vertretung der Schule nach außen im Rahmen der 
Beschlüsse der Schulleitung und der schulischen Gremien in 
enger Zusammenarbeit mit dem Schulträger und dem staatli-
chen Schulamt; Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern so-
wie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und 
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gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; 
hohe Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigen-
ständigkeit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte 
Kenntnisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; um-
fassende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati-
on auf dem Ge-biet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stellen können mit Beamten oder mit tariflich Beschäf-

tigten besetzt werden. Die unter den Buchstabe a. und b. 
benannten Stellen sind mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L, die unter Buchsta-
be c. benannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 13 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 13 TV-L und die unter Buch-
stabe d. benannte Stelle ist mit der Besoldungsgruppe A 12 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 11 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

2. Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einer Grundschule

 Theodor-Fontane-Grundschule 
 Windmühlenstraße 11
 15517 Fürstenwalde
 
 - Besetzung zum 01.08.2017 -

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 

Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und ei-
genverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Primarstufe.

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Frankfurt (Oder) 
sind vorbehaltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen  
Voraussetzungen, folgende Stellen für Schulleitungsfunktionen 
neu zu besetzen:

1. Schulleiterin bzw. Schulleiter an einer Grundschule

a. Theodor-Fontane-Grundschule 
 Windmühlenstraße 11
 15517 Fürstenwalde
 
 - Besetzung zum 01.08.2017 -

b. Friedrich von Canitz Grundschule Blumberg
 Schulstraße 10
 16356 Ahrensfelde/OT Blumberg

 - Besetzung zum 01.02.2017 -

c. Grundschule Marienwerder
 Zerpenschleuser Straße 42
 16348 Marienwerder
 
 - Besetzung zum 01.02.2017 -

d. Grundschule Neuberesinchen
 Sabinusstraße 1
 15232 Frankfurt (Oder)
 
 - Besetzung zum nächstmöglichen Termin -

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwal-
tungsvorschriften; Vertretung der Schule nach außen im 
Rahmen der Beschlüsse der Schulleitung und der schuli-
schen Gremien in enger Zusammenarbeit mit dem Schult-
räger und dem staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit; Sicherung einer geordneten Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz 
der Lehrkräfte; Förderung der schulischen Ausbildung der 
Studierenden sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehr-
amtskandidaten; Gewährleistung der Schulprofilbildung 
und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und Eva-
luierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule als 
eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage ei-
nes pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-

fe; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Primarstufe

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-



 Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 34 vom 12. Dezember 2016 527

fe, mindestens fünfjährige Bewährung in der Unterrichts- 
praxis wünschenswert, wobei mindestens drei Jahre Tätig-
keit in der Primarstufe nachgewiesen werden sollen. 

 Anforderungen: 
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit an der Schule sowie zum engen Zusammenwirken mit 
der Schulleiterin oder dem Schulleiter, dem Schulträger, 
dem staatlichen Schulamt und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; umfassende Kenntnisse des brandenburgischen 
Schulrechts; gute gesicherte Kenntnisse der Rahmenbe-
dingungen und Ziele der Umgestaltung der Umgestaltung 
und Entwicklung der brandenburgischen Schule; geeignete 
Fortbildungen sind wünschenswert.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 13 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 13 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet. 

 Die Funktion als Primarstufenleiterin oder Primarstufenlei-
ter wird zur Feststellung der Bewährung in der Funktion 
übertragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach 
Ablauf von neun Monaten. Eine Beförderung in das ent-
sprechende Amt oder Höhergruppierung kann erst nach 
Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beam-
tenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

4. Schulleiterin bzw. Schulleiter an einer Förderschule

 Märkische Schule
 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-

punkt „geistige Entwicklung“ 
 Rheinsberger Straße 36
 16227 Eberswalde
 
 - Besetzung zum nächstmöglichen Termin -

 Aufgaben:
 Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleis-

tung der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften; Vertretung der Schule nach außen im Rahmen 
der Beschlüsse der Schulleitung und der schulischen Gremi-
en in enger Zusammenarbeit mit dem Schulträger und dem 
staatlichen Schulamt; Zusammenwirken mit Lehrkräften, 
Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der 
Sicherung und Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit; 
Sicherung einer geordneten Unterrichts- und Erziehungsar-
beit; entscheidet über den Unterrichtseinsatz der Lehrkräf-
te; Förderung der schulischen Ausbildung der Studierenden 
sowie der Lehramtskandidatinnen und Lehramtskandidaten; 
Gewährleistung der Schulprofilbildung und des Prozesses 
der Erarbeitung, Umsetzung und Evaluierung eines Schul-
programms; Förderung der Schule als eine sich entwickelnde 
Organisation auf der Grundlage eines pädagogischen Grund-
konsenses und einer aufbauenden Schulkultur.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 13 
BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 13 TV-L bewertet.

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

3. Leiterin bzw. Leiter des Primarstufenbereiches (Primar-
stufenleiterin oder Primarstufenleiter) an einer Ober-
schule mit Grundschulteil

 Stadtschule Altlandsberg
 Oberschule mit Grundschulteil
 Klosterstraße 3
 15345 Altlandsberg

 - Besetzung zum nächstmöglichen Termin -

 Aufgaben:
 Die Aufgaben bestimmen sich nach der von der Schullei-

tung beschlossenen Aufgabenverteilung. Folgende Aufga-
ben können zum Arbeitsfeld der Primarstufenleiterin oder 
des Primarstufenleiters gehören: inhaltliche Ausgestaltung 
der Primarstufe im Rahmen der geltenden Vorschriften; 
Beratung und Besuch der in der Primarstufe tätigen Lehr-
kräfte im Unterricht; Unterstützung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters beim Verfahren der Aufnahme der Schüle-
rinnen und Schüler in die Jahrgangsstufe 1 und beim Über-
gangsverfahren an die weiterführenden allgemein bilden-
den Schulen; Förderung von Schülerinnen und Schülern in 
der Primarstufe; Gewährleistung der Einhaltung von gel-
tenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften; Zusammen-
wirken mit den Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und 
Schülern mit dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der 
Qualität schulischer Arbeit. 

 Voraussetzungen: 
 Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Primarstu-
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Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 

Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschu-
len; der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung 
„geistige Entwicklung“ wird vorausgesetzt; mehrjährige 
Bewährung in der Unterrichtspraxis an einer Förderschule 
mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geisti-
ge Entwicklung“.

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise:
 Die Stelle kann  mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie Stelle ist mit der Besoldungsgrup-
pe A 14 BbgBesG bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L bewertet.

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

6. Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einem Gymnasium

 Gymnasium auf den Seelower Höhen
 Bertolt-Brecht-Straße 3
 15306 Seelow 

 - Besetzung zum nächstmöglichen Termin -

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 

Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und ei-
genverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Förderschullehrers oder 

Befähigung für die Laufbahn des Lehrers an Förderschu-
len; der Nachweis der sonderpädagogischen Fachrichtung 
„geistige Entwicklung“ wird vorausgesetzt; mehrjährige 
Bewährung in der Unterrichtspraxis an einer Förderschule 
mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt „geisti-
ge Entwicklung“.

 Anforderungen:
 Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen 

Zusammenarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit 
dem Schulträger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungs-
gremien; Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; ho- 
he Belastbarkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständig-
keit sowie die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kennt-
nisse über das Schulrecht im Land Brandenburg; umfas-
sende Kenntnisse über die Leitung und Organisation des 
Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedin-
gungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung der 
brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifika-
tion auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet. 

 Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß 
§ 120 Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur 
Höchstdauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine 
Beförderung in das entsprechende Amt oder eine Höher-
gruppierung kann erst nach Erfüllen der schullaufbahn-
rechtlichen und sonstigen beamtenrechtlichen Vorausset-
zungen erfolgen.

5. Stellvertretende Schulleiterin bzw. stellvertretender 
Schulleiter an einer Förderschule

 Schule mit dem sonderpädagogischen Förderschwer-
punkt „geistige Entwicklung“ Im Odertal

 Wasserplatz 2
 16303 Schwedt/Oder

 - Besetzung zum nächstmöglichen Termin -

 Aufgaben:
 Vertretung der Schulleiterin oder des Schulleiters bei 

Abwesenheit oder Verhinderung; selbstständige und ei-
genverantwortliche Wahrnehmung der Aufgaben gemäß 
Geschäftsverteilungsplan; Unterstützung der Schulleite-
rin oder des Schulleiters bei der Wahrnehmung ihrer oder 
seiner Aufgaben, insbesondere beim Zusammenwirken mit 
Lehrkräften, Eltern sowie Schülerinnen und Schülern mit 
dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
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 Aufgaben: 
 Leitung der Abteilung auf kollegialer Grundlage; insbeson-

dere Planung und Leitung von Abteilungskonferenzen und 
Dienstbesprechungen; Leitung von Jahrgangs- bzw. Klas-
senkonferenzen bei Entscheidungen über Versetzungen, 
Zeugnisse und Abschlüsse; Zusammenwirken mit Lehre-
rinnen und Lehrern, Eltern und Schülerinnen und Schülern 
und dem Schulträger auf gute Unterrichts- und Arbeitsbe-
dingungen, Vertretung der Abteilung im Rahmen der Be-
fugnisse gegenüber Erziehungsberechtigten, Behörden, Be-
trieben und so weiter; Berechnung des Lehrkräftebedarfes 
für die Abteilung; Koordinierung des Lehrkräfteeinsatzes 
der Abteilung, Koordinierung der pädagogischen Arbeit in 
der Abteilung; Beratung von Lehrkräften und des sonsti-
gen pädagogischen Personals sowie Unterrichtsbesuche; 
Förderung der Fort- und Weiterbildung der Lehrkräfte; Pla-
nung und organisatorische Durchführung von schulischen 
Prüfung und Unterstützung der zuständigen Stellen bei 
nichtschulischen Prüfungen; schulfachliche Koordinierung 
innerhalb der Abteilung, Information und Beratung der 
Schülerinnen und Schüler über die Wahl der Unterrichtsan-
gebote in der Abteilung. 

 Voraussetzungen: 
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrats; mehrjährige 

Bewährung in der Unterrichtspraxis in den Bildungsgängen 
zum Erwerb der Fachhochschulreife und der allgemeinen 
Hochschulreife; umfassende und mehrjährige Erfahrung in 
Abiturprüfungen.

 Anforderungen: 
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenarbeit 

in der OSZ-Leitung, zur Innovation in der Unterrichts- und 
Erziehungsarbeit an der Schule sowie zum engen Zusam-
menwirken mit dem Schulträger, dem staatlichen Schulamt 
und den Mitwirkungsgremien; ausgewiesenes Durchset-
zungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; 
umfassende Kenntnisse des brandenburgischen Schul-
rechts; der Abschluss einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG oder Entgeltgruppe 15 TV-L bewertet. 

 Die Funktion als Abteilungsleiterin oder als Abteilungslei-
ter  wird zur Feststellung der Bewährung in der Funktion 
übertragen. Die Feststellung der Bewährung erfolgt nach 
Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in das entsprechen-
de Amt oder Höhergruppierung kann erst nach Erfüllen der 
schullaufbahnrechtlichen und sonstigen beamtenrechtli-
chen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. 

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 

dem Ziel der Sicherung und Entwicklung der Qualität schu-
lischer Arbeit, der Sicherung einer geordneten Unterrichts- 
und Erziehungsarbeit, der Gewährleistung der Schulprofil-
bildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung und 
Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schule 
als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauen-
den Schulkultur und der Zusammenarbeit mit anderen Ein-
richtungen und Behörden.

 Voraussetzungen:
 Befähigung für die Laufbahn des Studienrates (zwei allge-

meinbildende Fächer); mehrjährige Bewährung in der Un-
terrichtspraxis im Bildungsgang zum Erwerb der allgemei-
nen Hochschulreife

 Anforderungen:
 Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusammenar-

beit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungsar-
beit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schul-
träger, der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; 
Durchsetzungs- und Organisationsvermögen; hohe Belast-
barkeit; erwartet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie 
die Fähigkeit zur Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das 
Schulrecht im Land Brandenburg; umfassende Kenntnis-
se über die Leitung und Organisation des Schulbetriebes; 
gesicherte Kenntnisse der Rahmenbedingungen und Ziele 
der Umgestaltung und Entwicklung der brandenburgischen 
Schule; der Nachweis einer Qualifikation auf dem Gebiet 
des Schulmanagements ist erwünscht.

 Weitere Hinweise: 
 Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftig-

ten besetzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 15 
BbgBesG zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 15 
TV-L zuzüglich Amtszulage bewertet.  

 Die Funktion als stellvertretende Schulleiterin oder stellver-
tretender Schulleiter wird zur Feststellung der Bewährung 
in der Funktion übertragen. Die Feststellung der Bewäh-
rung erfolgt nach Ablauf eines Jahres. Eine Beförderung in 
das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonsti-
gen beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

7. Abteilungsleiterin bzw. Abteilungsleiter an einem Ober-
stufenzentrum

 Oberstufenzentrum Märkisch-Oderland 
 Abteilung 3
 Wriezener Straße 28 E
 15344 Strausberg
 
 - Besetzung zum nächstmöglichen Termin -

 Die Abteilung umfasst die Bildungsgänge zum Erwerb der 
allgemeinen Hochschulreife (Berufliches Gymnasium), der 
einjährigen Fachoberschule für die Fachrichtung Wirtschaft 
und Verwaltung und Technik und der zweijährigen Fach-
oberschule für die Fachrichtung Wirtschaft und Verwal-
tung, Sozialwesen und Technik. 
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Anforderungen:
Ausgeprägte Fähigkeit und Bereitschaft zur kollegialen Zusam-
menarbeit, zur Innovation in der Unterrichts- und Erziehungs-
arbeit sowie zum engen Zusammenwirken mit dem Schulträger, 
der Schulaufsicht und den Mitwirkungsgremien; Durchset-
zungs- und Organisationsvermögen; hohe Belastbarkeit; erwar-
tet wird Engagement, Eigenständigkeit sowie die Fähigkeit zur 
Teamarbeit; fundierte Kenntnisse über das Schulrecht im Land 
Brandenburg; umfassende Kenntnisse über die Leitung und Or-
ganisation des Schulbetriebes; gesicherte Kenntnisse der Rah-
menbedingungen und Ziele der Umgestaltung und Entwicklung 
der brandenburgischen Schule; der Nachweis einer Qualifikati-
on auf dem Gebiet des Schulmanagements ist erwünscht.

Weitere Hinweise: 
Die Stelle kann mit Beamten oder mit tariflich Beschäftigten be-
setzt werden. Sie ist mit der Besoldungsgruppe A 14 BbgBesG 
zuzüglich Amtszulage bzw. Entgeltgruppe 14 TV-L zuzüglich 
Amtszulage bewertet.

Das Amt als Schulleiterin oder Schulleiter wird gemäß § 120 
Landesbeamtengesetz oder gemäß § 31 TV-L bis zur Höchst-
dauer von zwei Jahren auf Probe übertragen. Eine Beförderung 
in das entsprechende Amt oder eine Höhergruppierung kann 
erst nach Erfüllen der schullaufbahnrechtlichen und sonstigen 
beamtenrechtlichen Voraussetzungen erfolgen.

Schwerbehinderte Menschen nach Maßgabe des § 2 SGB IX 
werden bei gleicher Qualifikation und Eignung bevorzugt be-
rücksichtigt. 

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht.

Schriftliche Bewerbungen sind unter Angabe der angestrebten 
Funktion innerhalb von vier Wochen nach Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

Staatliche Schulamt Neuruppin
Herrn Kowalzik

Trenckmannstraße 15
16816 Neuruppin.

der Ausschreibung im Amtsblatt des Ministeriums für Bildung, 
Jugend und Sport zu richten an das  

 Staatliche Schulamt Frankfurt (Oder)
 Herrn Gerhard Kranz
 Gerhard-Neumann-Straße 3
 15236 Frankfurt (Oder).

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Neuruppin ist vorbe-
haltlich des Vorliegens der haushaltsrechtlichen Voraussetzun-
gen beabsichtigt, die Stelle als Schulleiterin oder Schulleiter 
an der  

Oberschule Wittenberge
Scheunenstr. 13

19322 Wittenberge

zum 01.08.2017 neu zu besetzen.

Aufgaben:
Leitung der Schule auf kollegialer Grundlage; Gewährleistung 
der Einhaltung von geltenden Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften; Vertretung der Schule nach außen im Rahmen der 
Beschlüsse der Schulleitung und der schulischen Gremien in 
enger Zusammenarbeit mit dem Schulträger und dem staatli-
chen Schulamt; Zusammenwirken mit Lehrkräften, Eltern so-
wie Schülerinnen und Schülern mit dem Ziel der Sicherung und 
Entwicklung der Qualität schulischer Arbeit; Sicherung einer 
geordneten Unterrichts- und Erziehungsarbeit; entscheidet über 
den Unterrichtseinsatz der Lehrkräfte; Förderung der schuli-
schen Ausbildung der Studierenden sowie der Lehramtskandi-
datinnen und Lehramtskandidaten; Gewährleistung der Schul-
profilbildung und des Prozesses der Erarbeitung, Umsetzung 
und Evaluierung eines Schulprogramms; Förderung der Schu-
le als eine sich entwickelnde Organisation auf der Grundlage 
eines pädagogischen Grundkonsenses und einer aufbauenden 
Schulkultur.

Voraussetzungen:
Befähigung für die Laufbahn des Lehrers für die Sekundarstu-
fe I; mehrjährige Bewährung in der Unterrichtspraxis in der 
Sekundarstufe I.
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